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B e k a n n t m a c h u n g 

 
über die 13. Deckblattänderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans  

gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

Der Stadtrat der Stadt Neutraubling hat in seiner Sitzung am 19.09.2023 beschlossen, den 

Flächennutzungsplan in einem Teilbereich zu ändern (13. Änderung). 
 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst folgende Grundstücke mit den Flurnummern 

(siehe Lageplan): 2144/13 der Gemarkung Neutraubling.  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung (gekürzt): 
 

 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist in diesem Bereich eine landwirtschaftliche Fläche 

dargestellt.  

 

Durch die Änderung soll ein allgemeines Wohngebiet entstehen.  
 

Nach Erstellung des Planentwurfs wird dieser samt Begründung in einer frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung dargelegt und erörtert. Hierauf wird durch eine weitere Bekanntmachung 

hingewiesen.  

 

 
Lageplan 

Rot markiert: Umgriff der Änderung 
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Neutraubling, ________ Stadt Neutraubling 
     
 
  Stadler 
  1. Bürgermeister 
 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an den Amtstafeln. 
 
Angeheftet am:       ____________ _________________ 
Abgenommen am: _____________       Unterschrift  

 

 

 

 

 

 

 


